
231 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 22. Mai 1969, betreffend 

ein Bundesgesetz, mi t dem das Kriegsopf"erversorgungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird; 

Abänuerun6 gegenüber dem Gesetzen'Cwurf in 1288 der Beilagen des 
Nationalrf'tes. 

Der Natio:.:1alrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegen

sta!'lde gegenüber dem Gesetzent\'lur'f in 1288 der Beilagen folgende 

Jl.bäncler"L~ngen beschlossen: 

1. Im A~t. I ist nach Z. 2 als Z. 2a einzufügen: 

D 2a. § 52 Abs. l~ hat ?ou lau.ten ~ 
: r 4 \ 

\ / Hat der Beschädigte seit mindestens 10 J2hra.'1 auf 

Grune. eines rechtskräftigen Bescheides· einen um.mter-

brochenGrl Anspruc.h s.ul' BescrJ.:idigtenre:..'lte .. ist. dj.e Herab-

,:';1c: Höhe der Ivlinder'ur:g der :Crv.;e:r'b8f'ähigk8~t durch Bescheid8 

allen innerhalb dieser 10 Jahre erlassenen Bescheiden mit-

mehr 

2. Na0h Art. I ist [ÜS A::,t. 11 ei:::lzufügen: 

Eine vor Inkrafttretendieses Bundesgesetzes bei Di.t:-'ch-

f'ürr' ung; cis!' Bestlmmu:1g des § 52 Abs. l~ des Kriegsopferver-

SOl"'gungsgesetzes 1957 Ln der ;Fassung des Bundesgesetzes vom 

16. Dezember 1964~ BGBl. NI'. 305. vorgenommene Herabsetzung 

der l>'1ir~.derl.mg der Erwerbsnih:Lgl{elt tritt au.ßer ~'Hrksamkeit"! 

3. Der bisherige Artikel 11 erhält die Bezeicß'1.ung Artikel 111. 
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